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Zustellungen werden nur an die 

Bevollmächtigten erbeten! 

 

 

 

Der Kanzlei Lawrenz & Kollegen 
 
 
 
 
wird hiermit in Sachen  _____________________./. __________________________ 
 
 
 
wegen  __________________________________________________ 
 
 
 
 

außergerichtliche Vollmacht  
 
 
erteilt 
 
 
1. zur Vertretung in außergerichtlichen Verfahren und Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfall-

sachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);  

2. zur Begründung, Aufhebung und Abänderung von vertraglichen Verhältnissen aller Art und zur Abgabe 
und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen). 

 
Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Voll-
macht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), außergerichtliche Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den 
Streitgegenstand und die von dem Gegner von Dritten zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie 
Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Geldempfangsvollmacht: Alle am Verfahren Beteiligten werden angewiesen, die in obiger Angelegenheit 
zurückzuzahlenden – zu leistenden – hinterlegten – Beträge an die bevollmächtigte Kanzlei Lawrenz & Kollegen, 
Wiesbadener Straße 21, 90427 Nürnberg auszuzahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nürnberg, ___________________________               ........................................................................... 
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Vergütungsvereinbarung und Mandatsbedingungen 
 
In Sachen  Werner Brüninghoff ./. unbekannt 
 
wegen  Verkehrsunfall am 22.11.2011 
 
zwischen  Herrn Werner Brüninghoff 
 - im folgenden kurz „Mandant“ - 
 
und der  Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei Lawrenz & Kollegen, Nürnberg  
 - im folgenden kurz „Kanzlei“ - 
 

I.  Vergütungsvereinbarung 

1.  Die Vergütung für anwaltliche Tätigkeiten (Gebühren und 
Auslagen) bemisst sich grundsätzlich nach dem Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die Gebühren werden, 
soweit das RVG nichts anderes bestimmt und die Par-
teien nichts abweichendes vereinbart haben, nach dem 
Wert berechnet, den der Gegenstand der anwaltlichen 
Tätigkeit hat (Gegenstandswert). 

2. Für das Anfertigen von Kopien erhält die Kanzlei vom 
Mandanten eine Pauschale von 20,00 €. Kopien aus Be-
hörden- und Gerichtsakten (Akteneinsicht) sind darüber 
hinaus mit 0,50 € je Seite für die ersten 50 Seiten und mit 
0,15 € für jede weitere Seite zu vergüten. 

3. Als Fahrtkosten erhält der Rechtsanwalt für Geschäfts-
reisen bei Benutzung eines eigenen Kfz 0,50 € für jeden 
gefahrenen Kilometer. Dem Anwalt steht bei einer Ge-
schäftsreise folgendes Tage- und Abwesenheit zu:  

 a)  Geschäftsreise bis zu 4 h:  50,00 € 
 b)  Geschäftsreise über 4 bis 8 h: 80,00 € 
 c)  Geschäftsreise von mehr als 8 h: 120,00 € 

4. Legt das RVG Rahmengebühren fest, erklärt der Man-
dant sein Einverständnis damit, dass die Kanzlei be-
rechtigt ist, ihm gegenüber die gesetzlichen Mittelge-
bühren nach dem RVG abzurechnen. 

 
II.  Mandatsbedingungen  

1.  Bei Auftragserteilung ist auf entsprechende Anforderung 
der Kanzlei hin in der Regel ein angemessener Kosten-
vorschuss zu leisten.  

2.  Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des 
Mandanten gegenüber dem Gegner, der Justizkasse 
oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in 
Höhe der Honoraransprüche und Kostenerstattungsan-
sprüche der Kanzlei gegenüber dem Mandanten an die 
Kanzlei abgetreten. Dies gilt auch, soweit solche An-
sprüche in anderen zwischen den Parteien bestehenden 
Mandaten offen stehen.  

3.  Gegen Honorarforderungen der Kanzlei ist eine Aufrech-

nung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen zulässig.  

4.  Im Falle mehrerer Mandanten haften diese gesamt-
schuldnerisch für Honorarforderungen der Kanzlei.  

5. Der Mandant ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dies 
zur ordnungsgemäßen Bearbeitung des erteilten Man-
dats erforderlich ist. Insbesondere hat er der Kanzlei un-
aufgefordert alle für die Bearbeitung des Mandats not-
wendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu 
übergeben, dass der Kanzlei eine angemessene 
Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes 
gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und 
Umstände, die für die Bearbeitung des Mandats von 
Bedeutung sein können. 

6. Soweit die Kanzlei inkassoberechtigt ist, erhält sie für jede 
Auszahlung eingegangener Gelder die gesetzliche 
Hebegebühr gem. RVG. Diese Gebühr kann nicht vom 
Schuldner ersetzt verlangt werden.  

7. Der Anspruch des Mandanten aus dem zwischen ihm 
und der Kanzlei bestehenden Vertragsverhältnis auf Er-
satz eines fahrlässig verursachten Schadens ist in Fällen 
einfacher Fahrlässigkeit gem. § 51 a BRAO auf einen 
Betrag von €  1 Mio. beschränkt. 

8. Der Mandant ist darüber informiert, dass die Kanzlei ihn 
betreffende personenbezogene Daten EDV-mäßig spei-
chert, soweit dies zur zweckentsprechenden Mandats-
bearbeitung erforderlich ist.  

9.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
dem Mandatsverhältnis ist der Sitz der Kanzlei. 

10.  Falls einzelne Bestimmungen dieser Mandatsbedingun-
gen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
rührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige 
zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt. 

11. Änderungen und Ergänzungen dieser Mandatsbedin-
gungen bedürfen der Schriftform. 

 

Der Mandant bestätigt, eine Kopie dieser Vereinbarung erhalten zu haben. 
 
Nürnberg, 05.01.2012                 .............................................   .................................................... 
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